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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1988

Norm

EGZPO ArtXLIII

ZPO §304

Rechtssatz

Eine vom Dienstnehmer unterfertigte Niederschrift des Dienstgebers über die Verantwortung des Dienstnehmers zu

Vorwürfen betre end die Verletzung der Dienstp ichten ist eine gemeinsame Urkunde. Das Bestehen eines

rechtlichen Interesses an der Einsicht in die Urkunde ist nach den Umständen des Einzelfalles unter billiger Würdigung

der beiderseitigen Interessen zu prüfen.
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